
 

 

 

 

artec technologies AG 

(nachfolgend „Gesellschaft“) 

Diepholz 

 

WKN 520 958 

ISIN DE 0005209589 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

am Freitag, den 30. Juni 2023 um 10 Uhr MESZ 

in Stratmanns Haus am See, Birkenallee 41, 49459 Lembruch 

 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit dem Bericht des 

Aufsichtsrats  

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2022 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 
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 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 

 

Kohl & Zerhusen GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

49439 Steinfeld 

 

 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 

 

 

 

II. Weitere Angaben und Hinweise 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist eine Anmeldung der 

Aktionäre erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse: 

 

artec technologies AG 

Investor Relations 

Mühlenstraße 15–18 

49356 Diepholz 

Telefax: 05441 / 599 570 

E-Mail: investor.relations@artec.de 

 

bis spätestens am 

 

23.06.2023, 24:00 Uhr MESZ 

 

in Textform (§ 126b BGB) zugehen.  

 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts ist 

durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes nachzuweisen. Ein Nachweis des An-

teilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf 

den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), also 

auf den  

 

09.06.2023, 0:00 Uhr MESZ, 
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und muss der Gesellschaft spätestens am 

 

23.06.2023, 24:00 Uhr MESZ 

 

unter der vorstehend für die Anmeldung benannten Adresse zugehen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen 

Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach 

dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Aus-

übung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für 

den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 

Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der 

Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 

Stimmrechtsausübung 

 

Aktionäre, die ihre Aktien fristgerecht angemeldet haben, können ihr(e) Stimmrecht(e) auch durch einen 

Bevollmächtigten, zum Beispiel durch einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsverei-

nigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 

Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft müssen gemäß 

§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Wenn ein Intermediär (z. 

B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten 

Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, richtet sich das Formerfordernis nach den ak-

tienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu 

bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht 

verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie 

sich daher, wenn Sie einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit die-

sen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevoll-

mächtigten gegenüber der Gesellschaft erbracht werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesell-

schaft an folgende Adresse erfolgen: 

 

artec technologies AG 
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Investor Relations 

Mühlenstraße 15–18 

49356 Diepholz 

Telefax: 05441 / 599 570 

Per E-Mail an: investor.relations@artec.de 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

 

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungs-

punkt gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind aus-

schließlich zu richten an:  

 

artec technologies AG 

Investor Relations 

Mühlenstraße 15-18 

D-49356 Diepholz 

Telefax: 05441 / 599 570 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 15. Juni 2023, 24.00 Uhr MESZ unter 

dieser Adresse oder Telefax-Nummer eingegangen sind und die weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 

127 AktG erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im 

Internet unter      

       https://artec.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html 
 

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  

 

Informationen zum Datenschutz 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien 

personenbezogener Daten ihrer Aktionäre: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Infor-

mationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Ver-

waltungsdaten (z.B. die Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 

Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung 

der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbe-

zogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 
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Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen 

lauten: 

 

artec technologies AG 

Mühlenstraße 15-18 

D-49356 Diepholz 

Telefax: 05441 / 599 570 

E-Mail: dsb@artec.de  

 

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich nicht an 

Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von 

der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptver-

sammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie 

etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezo-

gene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Haupt-

versammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis 

über die Aktionäre der Gesellschaft erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungs-

pflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn 

diese Anträge von den Aktionären der Gesellschaft gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten ver-

öffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu 3 Jahre (aber nicht weniger als 2 Jahre) nach 

Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbei-

tung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen 

Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Die Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, 

auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben die Aktionäre das Recht auf Berichti-

gung sie selbst betreffender unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu 

umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbei-

teten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewah-

rungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus 

haben die Aktionäre das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener 

Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  

 

Zur Ausübung ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail des jeweiligen Aktionärs an dsb@artec.de 
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Darüber hinaus haben die Aktionäre auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbe-

hörde. 

 

Den Datenschutzbeauftragten der artec technologies AG erreichen Sie unter folgender Adresse: 

 

artec technologies AG 

Mühlenstraße 15-18 

D-49356 Diepholz 

Telefax: 05441 / 599 570  

 

 
Diepholz, im Mai 2023 

 

artec technologies  AG 

Der Vorstand 

 


